S p e s e n o r d n u n g

BV 57 Niedersedlitz e.V.

1. Aufgabe

Die Spesenordnung regelt die allgemeinen Ausgaben bzw. Auslagen für den Verein als solchen, sowie Rückerstattungen der Auslagen für die Mitglieder des 

BV 57 Niedersedlitz e.V., wenn sie im Auftrag des Vereins handeln.

2. Fahrtkostenpauschale

Für entstandene Fahrtkosten wird eine Kilometerpauschale 

in Höhe von € 0,20 

pro Kilometer für die Nutzung eines privaten PKW festgesetzt.

Die Anwendung der Fahrtkostenpauschale wird in den folgenden Punkten geregelt.

Die Übernahme der Fahrtkosten durch den Verein erfolgt nur, wenn dem Verein ein kurzer Bericht zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wird.

Durch den Verein werden folgende Auslagen übernommen:

3. Auslagen für den Verein

Beiträge zum DBV, LSBS, BVS, BRVD, KSBD

Durch den Vorstand ausgewähltes Informationsmaterial, welches für die allseitige 
Information des Vereins notwendig ist

Auslagen bzw. Ausgaben, die den Erhalt der Sportanlagen dienen und vom Vorstand 
veranlasst bzw. genehmigt wurden

Reisekosten für den organisatorischen Aufgabenbereich der Leitung des Vereins 
entsprechend Punkt 2.

Gebühren aus der Arbeit mit Konten

4. Ausbildung zum Übungsleiter bzw. Schiedsrichter

Für im Rahmen der Ausbildung entstandene Gebühren

Reisekosten entsprechend Punkt 2.

Übernachtungskosten

5. Wettspielbetrieb, Ranglisten, Meisterschaften

entstandene Gebühren, die nicht durch einzelne Mannschaften zu verantworten sind

alle Startgelder für den Mannschaftswettkampf, Ranglisten und Meisterschaften

Fahrtkosten unter Anwendung Punkt 2 für Ranglisten und Meisterschaften, insoweit sie 
nicht durch Förder- oder Unterstützungsgelder gedeckt sind

6. Turniere

Startgelder für Turniere, bei denen mindestens 4 Vereinsmitglieder als aktive Teilnehmer vertreten sind
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7. Kinder- und Jugendbereich

Gebühren 

Startgelder für Mannschaftswettkämpfe, Ranglisten und Meisterschaften

Reisekosten für Betreuer und/oder Begleitpersonen zu Wettkämpfen entsprechend 

Punkt 2.

Ballkosten, die für den Trainings- und Wettkampfbetrieb notwendig sind

8. Übernachtungskosten bei Meisterschaften und Ranglisten

Übernachtungskosten bei Meisterschaften und Ranglisten:
Übernachtungskosten werden vom Verein übernommen, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

- Antrag wurde vorher gestellt, wenn möglich mit Angabe der Kosten

- finanzielle Situation des Vereins lässt es zu

- Zustimmung des Vorstandes

- bis zu 30 € pro Person und Übernachtung, Rest ist Selbstbeteiligung
9. Rückerstattung an Mannschaften

      Die Höhe der Rückerstattung an Mannschaften für Ball- und Fahrtkosten werden im

      Rahmen des Haushaltsplanes in einer erweiterten Vorstandssitzung festgelegt.
      Die Verwendung und Abrechnung wird in den „Festlegungen zur Budgetierung“ geregelt.

10. Rückerstattungszeitraum

Alle Rückerstattungsanforderungen an den Verein, müssen innerhalb von 1 Monaten, nach Eintreten der Kosten, an den Verein gestellt werden, ansonsten erlicht der Anspruch auf Rückerstattung. 
Alle Rückerstattungen des vergangenen Jahres müssen bis Ende Januar des kommenden Jahres beim Verein eingereicht werden, sonst erlicht ebenfalls der Anspruch auf Rückerstattung.

11. Inkrafttreten

      Die Spesenordnung tritt am 01.04.2010 in Kraft
Thomas Hertel


Peter Denke



Jens Vollrath

Vorsitzender



stellv. Vorsitzender


Kassenwart
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